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Fachanwalt Strafrecht: Diebstahl, Hehlerei

 11. November 2021: Einstellung des Verfahrens wegen Einbruchsdiebstahls trotz
einschlägiger Vorstrafen

  

In einem Café in Berlin-Mitte wurde durch das Küchenfenster im Innenhof eingebrochen, wobei Bargeld
in Höhe von 500,00 €, hochwertige Küchengeräte und Lebensmittelgutscheine entwendet wurden. Die
Besitzerin des Cafés hatte aufgrund des Schadens in Höhe von 23.500,00 € Anzeige gegen Unbekannt
erstattet. Als unser Mandant die entwendeten Lebensmittelgutscheine wenig später in einem Supermarkt
eingelöst hatte, klagte die Staatsanwaltschaft unseren Mandanten wegen Diebstahls bzw. Hehlerei an.
Unser Mandant war bereits vielfach, auch einschlägig wegen Diebstahls, vorbestraft und bat auch dieses
Mal Rechtsanwalt Dietrich um seine Verteidigung.

  

Rechtsanwalt Dietrich hatte daraufhin ein Schreiben an das Amtsgericht Tiergarten gerichtet, in dem er
beantragte, das Hauptverfahren vor dem Amtsgericht nicht zu eröffnen und stattdessen das
Ermittlungsverfahren gegen eine Geldauflage einzustellen. Unser Mandant wurde zwar zweifelsfrei von
der Filialleiterin des Supermarkts identifiziert und hatte sich bereits zu dem Tatvorwurf eingelassen, doch
Rechtsanwalt Dietrich weckte Zweifel daran, ob dies auch bedeute, dass unser Mandant an dem Diebstahl
beteiligt gewesen war. Auf Anregung von Rechtsanwalt Dietrich war das Amtsgericht Tiergarten daher
bereit, das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage einzustellen.
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